
Kommunale Energieplanung

Gemeindedoku Energie   Nr. 1

Mit einer kommunalen Energiepla-
nung können Gemeinden ihre Ener-
gieversorgung analysieren und Ent-
scheidungsspielräume erkennen, um
insbesondere Abwärme und erneu-
erbare Energien vermehrt zu nut-
zen. Damit lässt sich der Verbrauch
von fossilen Brennstoffen und der
Ausstoss von Kohlendioxid (CO2)
senken. Für Gemeinden können
Vorteile resultieren, wie höhere
Wertschöpfung für das ortsansäs-
sige Gewerbe.

In welchen Gemeinden ist eine
Energieplanung sinnvoll?
Der kantonale Energieplan bestimmt
nach § 6 EnG, welcher Anteil der Ab-
wärme insbesondere aus Kehricht-
verbrennungs- und Abwasserreini-
gungsanlagen zu nutzen ist. Die Ge-
meinde kann mit der Energieplanung
den Vollzug dieser Vorgabe eigen-
ständig gestalten und darüber hinaus
mit der Energieplanung die längerfri-
stig ausgerichtete Energiepolitik ent-
wickeln und den Bürgern aufzeigen.
Der Kanton kann Gemeinden, gestützt
auf § 7 EnG, auch zur Durchführung
einer Energieplanung verpflichten. Für
eine Gemeinde ist die kommunale
Energieplanung zweckmässig, wenn
mindestens eine der folgenden Bedin-
gungen gegeben ist:

Abwärmequellen: Kehrichtverbren-
nungsanlage, Abwasserreinigungsan-
lage, Industriebetriebe mit grossem
Energieverbrauch etc. sind vorhanden
oder grenzen ans Gemeindegebiet.

Ortsgebundene Umweltwärme- und
Energieholzpotenziale: Vorkommen
bedeutsamer ortsgebundener Umwelt-
wärmequellen (z.B. für die Wärmenut-
zung geeignete Grundwasservorkom-
men) oder grosse öffentliche Waldflä-
chen, die auf ein beachtliches unge-
nutztes Energieholzpotenzial schlies-
sen lassen.

Leitungsgebundene Energieträger:
Teile des Gemeindegebiets sind mit
leitungsgebundenen Energieträgern
(Gas, Fernwärme) erschlossen, respek-
tive ein Anschluss an das Leitungsnetz
wird diskutiert oder ist vorgesehen.

Ausschnitt aus einem kommunalen Energieplan

Abkürzungen
EnG Kantonales Energiegesetz
EnV Kantonale Energieverordnung
PBG Planungs- und Baugesetz
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Energieplanung: Chancen und Möglichkeiten
• Gute Voraussetzung für eine aktive Energiepolitik (z.B. Label Energie-

stadt).
• Längerfristige, energieplanerische Strategie ist definiert.
• Imageverbesserung: Eine fortschrittliche, klar definierte Energiepolitik

wird von den Einwohnern wahrgenommen und erzeugt ein positives Me-
dienecho.

• Die lokale Wertschöpfung wird vergrössert.
• Die Abhängigkeit von Preisschwankungen fossiler Energieträger wird ge-

ringer.
• Wärmeverbund: Angeschlossene Bauten erfüllen ohne zusätzliche Mass-

nahmen § 10a EnG (Höchstanteil an nicht erneuerbaren Energien).
• Kantonale Subventionen an kommunale Projekte können mit einer Ener-

gieplanung erfolgversprechender beantragt werden.
• Standortqualität: Kombinierte Angebote von umweltfreundlicher Wärme und

Kälte ist für grössere Dienstleistungsbetriebe attraktiv (z. B Rechenzentren).
• Klimabilanz: Reduktion des CO2-Ausstosses

Was soll die Energieplanung
umfassen?
Inhaltlich: Analyse des Ist-Zustandes
der Energieversorgung mit Ausblick
auf absehbare Entwicklungen. Kom-
munale Energieziele formulieren und
evtl. in Zusammenhang mit anderen
Zielen setzen. Die zur Zielerreichung
notwendigen Massnahmen (inkl. Ko-
sten-Nutzen-Analyse) zusammenstel-
len, z.B.:
• Leitungsgebundene Energieträger

räumlich koordinieren;
• Nutzungsplanung und vorhandene

Abwärmequellen aufeinander ab-
stimmen (z.B. Nutzungserhöhungen,
Intensivlandwirtschaftszonen aus-
scheiden);

• Nutzung des vorhandenen Energie-
holzpotenzials prüfen.

Einzelne spezifische Fragestellungen
können in einer Teilenergieplanung
betrachtet werden (z.B. Energieholz-
nutzung). Dies gilt auch, falls sich die
Planung nur auf einen Teil des Sied-
lungsgebiets beschränkt (z.B. Wärme-
verbundgebiet).

Elemente der Energieplanung: In
einem Bericht werden die Ausgangsla-
ge (Analyse und Ziele) und die Ergeb-
nisse (Massnahmenprogramm) zusam-
mengefasst. Dieses zeigt für jede
Massnahme die Kosten und Wirkung
zur Erreichung der Ziele. Der Energie-
plan weist, abgestimmt auf die Priori-
täten der Wärmeversorgung, einzelnen
Energieträgern Versorgungsgebiete zu
(vgl. Folgeseite). Einzelnen Adressa-
ten (Planungskommission, Gemeinde-
verwaltung etc.) werden Handlungsan-
weisungen erteilt. Zudem sollten die
erforderlichen Schritte für eine Er-
folgskontrolle aufgezeigt werden.

Analyse

•  Wärmebedarf
•  Potenziale
•  Siedlungsentwicklung

Ziele

•  Reduktion CO2-Ausstoss
•  Zunahme einheimische

Energien
•  rationelle Energienutzung

Ergebnisse / Massnahmen

•  Gebietsausscheidung in
Energieplan

•  Standard für kommunale
Bauten

•  Konzept für Siedlungs-
entwicklung

Kommunale Energieplanung

Inhalt und Struktur der kommunalen Energieplanung
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Welche Vorgaben sind zu
beachten?
Wichtigste Rechtsgrundlagen sind das
Energiegesetz (EnG), die Energiever-
ordnung (EnV) sowie das Planungs-
und Baugesetz (PBG) (Gemeindedoku
Nr. 2). An planerischen Vorgaben sind
die regionalen und kantonalen Richt-
und Energiepläne zu berücksichtigen.

Kantonaler und regionaler Richt-
plan (Versorgungsplan): Der Kanton
und die meisten Regionen haben
Wärmepotenziale von überkommuna-
ler Bedeutung in ihren Richtplänen
festgelegt. Nachgeordnete Planungen
haben diese Festlegungen zu berück-
sichtigen. Der kantonale Richtplan
legt zudem die Prioritäten für Gebiets-
ausscheidungen fest (im Ver- und Ent-
sorgungsplan) und enthält Grundsätze
für energieintensive Nutzungen in der
Landwirtschaftszone (im Landschafts-
plan).

Ausschnitt aus dem vereinfachten kantonalen Energieplan aus dem Energieplanungsbe-
richt 2002. Ausführliche Version unter: www.gis.zh.ch/gb/energieplan.asp

Wie wird die Energieplanung
umgesetzt?
Eine Energieplanung ist dann erfolg-
reich, wenn Massnahmen verschiede-
ner Bereiche (z.B. auch Öffentlich-
keitsarbeit) realisiert und aufeinander
abgestimmt werden (Gemeindedoku
Nr. 3).

Instrumente der Raumplanung: Die
auf die längerfristige Entwicklung
ausgerichteten Instrumente der Raum-
planung koordinieren energieplaneri-
sche Massnahmen mit anderen Tätig-
keiten und legen die Ergebnisse für
Grundeigentümer verbindlich fest.
Aus der Energieplanung können ins-
besondere Abwärmequellen und ihre
möglichen Versorgungsgebiete in die
Richt- und in die Nutzungsplanung
übernommen werden. Besonders ge-
eignet sind Sonderbauvorschriften wie
Gestaltungspläne, um energetische
Anforderungen in Abstimmung mit
anderen Anliegen festzusetzen. Diese
Pläne werden in einem vorgeschriebe-
nen Verfahren festgesetzt, das die Mit-
wirkung der Bevölkerung ermöglicht
und Betroffenen die erforderlichen
Rechtsmittel gewährt.

Prioritäten für Gebietsausschei-
dungen gemäss kant. Richtplan
1. Ortsgebundene hochwertige

Abwärme
2. Ortsgebundene niederwertige

Abwärme und Umweltwärme
3. Leitungsgebundene fossile

Energieträger
4. Regional verfügbare erneuer-

bare Energieträger
5. Örtlich ungebundene Umwelt-

wärme
6. Frei einsetzbare fossile Ener-

gieträger

Kantonaler Energieplan: Dieser
wird mit dem alle vier Jahre erschei-
nenden Energieplanungsbericht des
Regierungsrates aktualisiert. Er enthält
Informationen für kommunale Ener-
gieplanungen. Er bezeichnet insbe-
sondere die ortsgebundenen Abwär-
mequellen (KVA und ARA), das Eig-
nungsgebiet für leitungsgebundene
Wärmeversorgung und die Energie-
holzpotenziale der Gemeinden.

Regionale Energieplanung: Folgen-
de Regionen haben eine regionale
Energieplanung erarbeitet: Zürcher
Unterland, Oberland, Furttal, Winter-
thur und Umgebung. Gemeinden mit
besonderem Handlungsbedarf wurde
darin die Durchführung einer kommu-
nalen Energieplanung empfohlen. Die
übrigen Gemeinden können direkt von
den regionalen Vorgaben Massnah-
men ableiten.
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Direkte Umsetzung auf Projekt-
stufe: Einen direkten Einfluss hat die
Gemeinde bei ihren eigenen Liegen-
schaften; sie kann erhöhte energeti-
sche Anforderungen (z.B. Minergie-
Standard) anstreben. Auch im Baube-
willigungsverfahren können in einzel-
nen begründeten Fällen – insbesonde-
re im Rahmen von Arealüberbauungen
– Auflagen über die geltenden rechtli-
chen Bestimmungen hinaus gemacht
werden, die eine rationellere Energie-
nutzung oder die Nutzung von erneu-
erbaren Energien zum Ziel haben.

Wie läuft die Planung ab?
Die Energieplanung kann je nach Be-
dürfnissen der Gemeinde ablaufen.
Um die wesentlichen Schwerpunkte
festzulegen, ist der frühzeitige Kontakt
mit der Abteilung Energie, den über-
kommunalen Werken und den beson-
ders Betroffenen (Abwärmelieferan-
ten) empfehlenswert.

Bezeichnen der Energiekommission:
Die Planung sollte von einer Ener-
giekommission begleitet werden. Die-
se setzt sich z.B. aus Vertretern der
Exekutive, der Gemeindewerke, be-
sonders Betroffenen und ortsansässi-

Energiestadt
Energiepolitisch aktive Gemeinden
können sich mit dem Label Ener-
giestadt auszeichnen lassen, das ein
Trägerverein im Auftrag von Ener-
gieSchweiz vergibt. Mit der kom-
munalen Energieplanung wird ge-
währleistet, dass Massnahmen der
Gemeinden mit den Zielen des
Kantons abgestimmt sind. Aus
Sicht des Kantons Zürich ist eine
kommunale Energieplanung daher
Voraussetzung, um das Label Ener-
giestadt zu erhalten. Logo des Labels Energiestadt

gen Fachpersonen zusammen. Sie ist
Verbindungsglied zwischen Behörde
und beauftragten Planungsfachleuten.

Subventionsgesuch: Der Kanton kann
in Berücksichtigung der Finanzkraft
einer Gemeinde Subventionen an die
Planungskosten ausrichten (§ 7 EnV).

Wahl der Fachleute: Meist ist eine
Zusammenarbeit von Energie- und
Raumplanungsfachleuten sinnvoll.

Vorprüfung: Bei Vorliegen des Ent-
wurfs der Energieplanung sollte eine
Vorprüfung durch die Abteilung
Energie erfolgen, damit frühzeitig die
Vereinbarkeit mit den übergeordneten
Vorgaben geklärt werden kann.

Festsetzung Exekutive: Die Energie-
planung wird von der Gemeindeexe-
kutive beschlossen.

Genehmigung Regierungsrat: Die
Energieplanung wird dem Regierungs-
rat zur Genehmigung eingereicht (§ 6
EnV); dabei werden insbesondere die
Übereinstimmung mit den übergeord-
neten Vorgaben und die Koordination
mit Nachbargemeinden überprüft.


